
Versetzung innerhalb Sachsens! Dringend!
Beitrag von „Referendarin“ vom 17. Juni 2009 13:11

In NRW ist es so, dass man, wenn man ein Jahr oder kürzer beurlaubt ist, ein Recht hat, an die
alte Schule zurückzukommen und automatisch zurückkommt. Ist die Elternzeit länger als ein
Jahr, dann kommt man nicht zurück. Wenn man dann noch ein kleines Kind hat, dann hat man
eben das Recht, heimatnah (bis 30 km um den Wohnort) versetzt zu werden.
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